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1.
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 55.997,27 € nebst Zinsen in Höhe von
fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 22.12.2011 zu zahlen,

2.
Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von den Verbindlichkeiten aus dem mit der
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG (vormals LB Swift Privatbank AG)
abgeschlossenen Darlehensvertrag vom Kreditnummer

und Kreditnummer über den Nelillwelt in Höhe
von ursprünglich 212.338,23 Schweizer Franken, seit dem 30.09.2011 l1urnoch in
Höhe von 205.159,18 Schweizer Franken valutierend und abzüglich bis zum April
2013 gezahlter 25.902,48 € (31.500,00 Schweizer Franken), freizustellen.

3.
Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche nach
dem 01.10.2012 weiter entstehende Schäden zu ersetzen, die im Zusammenhang
stehen mit dem Darlehensvertrag vom mit der' Frankfulter
Bankgesellschaft (vormals Helaba Schweiz), Kreditnummer und
Kreditnummer

4.
Die beantragte Leistung der Beklagten aus Ziffer 1. und Ziffer 3. erfolgt Zug-um-Zug
gegen Abtretung der gegen die Helaba Landeskreditkasse zu Kasse! gerichteten
Ansprüche des Klägers auf Rückabtretung der Ansprüche aus der mit der Beklagten
bestehenden Versicherung, Police-NI'. _owie Frei abe und Rückabtretung
des Wertpapierdepots Nr, _bei der

5.
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 8.732,35 € Zinsen in Höhe von flinf
Prozentpunkten übe dem Basiszinssatz hieraus seit dem 16.11.2012 zu zahlen.

6.
Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte in Annahmeverzug befindet.

7.
Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

8.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.



140321/12 - 3 -

Tatbestand

Schadenersatz aufgrund von

mit einem mit der Beklagten

Der. Kläger verlangt von der Beklagten

Aufklärungspflichtverletzungen im Zusammenhang

geschlossenen Kapi tallebensversicherungsvertrag.

Der Kläger ist von Beruf

Die Beklagte ist eine in London ansässige Versicherungsgesellschaft, die

Lebensversicherungen als Kapitaleinmalanlagen in einem bestimmten Investmentfonds

anbietet. Im Gegensatz zur fondsgebundenen Lebensversicherung werden Anlagegewinne

nicht unmittelbar der Police zugewiesen, sondern es erfolgt eine flexible

Rücklagenpoolbildung. Der Versicherungsnehmer wirbt mit der Versicherungspolice Anteile

an einem von der Beklagten gebildeten und verwalteten Pool, hier Anteile des DM-Pools

(Serie Ir).

Der Kläger erwarb im Jahre 1999 eine solche anteilsgebundene Kapitallebensversicherung

vom Typ" Wealthmaster Kapital LV".

Der Versicherungs schein (Anlage K1), mit der die gesamte Familie des Klägers abgesichert

werden sollte, enthielt den Hinweis auf die Policebedingungen (Anlage K 2).

Diese enthalten u. a. folgende Regelungen:

,,3. Pools mit garantieltem Wertzuwachs (Serie Ir)

3.1. Clerical verwaltet eine Reihe von Pools mit garantieltem Wertzuwachs (Serie II)

bzw. veranlasst deren Velwaltung, wobei für jeden diesel' Pools ein eigenes Konto in

Clerical Medicals Lebensversicherungspool geführt wird. Jeder Pool ist in Anteile

unterteilt ....

3.2. Clerical Medical ist berechtigt, Anteile jederzeit zusammenzulegen oder zu

unterteilen und kann auch die Zusammensetzung und Anzahl der ..laut diesen

Bedingungen verwalteten und verfügbaren Pools ändern. D. h. Clerical Medical ist

berechtigt, einen Pool nicht nur filr die weitere Zuteilung von Anteilen, sondern auch

insgesamt zu schließen ....

3.5. Die Unterteilung der Pools in Anteile und die Zuteilung diesel' Anteile erfolgt

nur nominell und dient lediglich zur Berechnung der im Rahmen bestimmter und von

Clerical Medical ausgestellten Verträge zu zahlenden Leistungen einschließlich der

Leistungen unter vorliegendem Vertrag. Die Vel'mögenswerte bleiben stets Clerical

Medical Eigentum ...
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3.7.2. Bei Pools mit garantiertem Wertzuwachs (Serie II) erklärt Clerical Medical am

Anfang jedes Jahres eine Jahresdividende, die dem betreffenden Pool, für den sie

erklärt wurde, gut geschrieben wird, und zwar auf Tagesbas~s anteilig entsprechend

dem bis dahin abgelaufenen Teil des Jahres; der Rücknahmepreis für einen Anteil am

jeweiligen Pool mit garantiertem Weltzuwachs (Serie Ir) wird von Clerical Medical

dementsprechend berechnet, bei einer möglichen Abrundung des Ergebnisses um bis

zu 1%... "

Zu den Hauptvertriebspartnern der Beklagten und zu dem gemeinsamen Konzept, hinter der

fremdfinanzielten Kapitallebensversicherung und der Investforidseinlage, soll auch die Lex

Vel'mögensverwaltung AG und die VOllihr eigens konzipierte sogenannte "Lex-Konzept-

Rente" gehört haben. Die Lex-Vermögensverwaltung AG ist mittlerweile insolvent. Die

"Lex-Konzept-Rente" wurde als intelligente Lösung für die private Vermögensbildung und

Altersversorgung angeboten. In diese sollte ca. 1/3 des Bankdadehens und Eigenkapital

einfließen. Der Rest des Bankdarlehens sollte, wie bereits besclu'ieben in die

Lebensversicherung fließen. Die prognostizierte positive Zinsentwicklung und der

Wertezuwachs in der Lebensversichenmg sollten dann dazu dienen, dass das insgesamt

aufgenommene Darlehen durch Zahlung eines vierteljälU'lichenBetrages getilgt werden kartn.

Der Rest des berechneten Wertezuwachses sollte dem weiteren Anwachsen des Kapitals in

der Lebensversicherung dienen. Außerdem sollte bei entsprechender Entwicklung des

Investmentfonds das Darlehen am Ende der Laufzeit vollständig zmückgezahlt und eine

Rente ausgezahlt werden (Verbraucherinformation der Vermögensverwaltungs AG, Anlage

K 4 und KUl'zdarstellung Lex-Konzeptrente, Anlage K 5).

Über dieses Geschäftsmodell der "Lex-Konzept-Rente" wurde der Kläger im Beisein seiner

Ehefrau durch den Makler Anfang des Jahres 1999 beraten. Ob dieser

aufgrund der vorgelegten Policebedingungen lmd der Verbraucherinformation die Beratung

durchgefülut habe, steht zwischen den Parteien im Streit. Der Kläger zeichnete im Ergebnis

der Beratung den Versicherungsantmg vom 23. März 1999 (Anlage K7) und den

Depoteröffnungsantrag vom selben Tage (Anlage K8). Ferner unterzeich~ete er den

Finanzienmgsantrag vom 23.03.1999 (Anlage K21). Sowohl der Darlehensantrag als auch

die Lebensversicherung wurden Ende Juni 1999 befürwortet. Im Ergebnis dessen wurde das

Darlehen über 212.338,23 Schweizer Franken (seinerzeit 259.059,00 DM) zur Verfügung

gestellt und teils in die Lebensversicherung, teils in das Investmentdepot eingezahlt.
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Der Kläger behauptet, er sei seinerzeit durch den Makler nicht hinreichend übel' das Risiko

der Lebensversicherung nebst Kapitalanlage aufgeklärt worden. Insbesondere sei er von einer

Versicherung mit garantiertem Wertezuwachs unter der mitgeteilten Prognose von 7,8 %

durchschnittlicher Wertsteigerung ausgegangen. Dass der Verlauf so sein könne, wie jetzt

geschehen, dass die Zinsen so fallen würden, dass die Renditen aus der Lebensversicherung

niedriger ausfallen als die Darlehenszinsen und es deswegen zu einem Werteverzehr komme,

sei dem Kläger seinerzeit nicht erklärt worden. Die Beklagte habe es zugelassen, dass

seinerzeit für das Modell mit falschen und unrealistischen Vergangenheitsrenditen geworben

worden sei, denn es habe nie einen Wachstum von 7,8 % gegeben. Bereits am 30. September

2008 habe die Beklagte Pooldaten veröffentlicht mit einem (nur) 2,O%-igen jährlichen

Wertezuwachs. Im Prospekt selber (Einführung S. 12) stünden deklarative Wertezuwachse

von zuletzt 4,0 %.

Der Kläger sei auch nicht auf das praktizierte "Smoothing" und damit dem Verlust von

Rückstellungen durch Entnahmen der Beklagten hingewiesen worden. Die Beklagte

praktizielte die Verteilung der erzielten Anlagegewinne für Rücklagen, die in Zeiten von

AnlageverIusten zur Stützung der Auszahlungen bzw. deklarierten Wertzuwachse anderer

Verträge verwendet werden sollten. Damit sei es zu einer SchlechtersteIlung der Anleger mit

Entnahmeplänen (so der vorliegende Veltrag des Klägers) gegenüber anderen Anlegern

gekommen, die keine laufenden Entnahmen vereinbart hätten, Mit den Rechenprogrammen

der Beklagten werde auch eine gleichmäßige Wertentwicklung bei Policen mit und ohne

Entnahmepläne dargestellt, was aber nicht den Praktiken entsprochen habe.

Auch hätte die Beklagte den Kläger deutlicher darüber informieren müssen, dass sie nicht in

jedem Fall Anteile dem mit gat'antiertem Wertzuwachs voregesehenen Pool zuteilt. Vielmehr

habe die Beklagte die Rücklagen bezüglich ihrer Garantieverpflichtungen einem

einheitlichen Rücklagenpool für alle with"profits-Pools zugeführt und auf diese Weise

Quersubventionen zwischen den einzelnen Pools zur Erfüllung ihrer eigenen

Garantieverpflichtungen vorgenommen. Jedenfalls ist diesbezüglich zwischen den Parteien

unstreitig, dass es entsprechende Richtlinien und Praktiken der Beklagten ab Mai 1999 hierzu

gegeben hat.

Schließlich habe die Beklagte nicht über versteckte Kosten durch Garantiezusagen

aufgekläli. Insbesondere sei keine Aufklärung darüber erfolgt, dass die von der Beklagten
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gegebenen "Garantien" als "versteckte" Kosten im Rahmen des deklarierten Weltezuwachses

eingepreist wurden. Wegen der weiteren diesbezüglichen Ausflihrungen wird auf den

Klägervortrag Bezug genommen.

Der Kläger ist der Ansicht, dass er so zu stellen sei, als hätte er die Lex-Konzept-Rente nicht

abgeschlossen. Wären ihm die Risiken der Vertragsverhältnisse zutreffend mitgeteilt worden,

hätte er den Vertrag mit der Beklagten nicht geschlossen und hätte auch die Darlehen nicht

aufgenommen. Der Kläger sei deswegen von den Zahlungsverpflichtungen, die er

diesbezüglich eingegangen ist, zu befreien. Auch sei der geleistete Eigenkapitalanteil und die

dem Kläger belasteten Salden aus Kontogutschriften und Belastungen in Höhe des benalmten

Betrages (Klageantrag zu 1.) zu ersetzen.

Der Kläger beantragte vor der GütesteIle der öffentlichen Rechtsauskunft- und

Vergleichsstelle in Hamburg ein sogenanntes Clearingverfahren gegenüber der Beklagten

(vg1.Antrag vom 28.12.2011, Anlage K35). Auf den Inhalt wird hier Bezug genommen.

Die Gebühren der ÖRA in Höhe von 1.749,90 und außergerichtliche Rechtsanwaltsgebühren

in Höhe von 5.777,45 € seien dem Kläger daher ebenfalls zu ersetzel},

Der Kläger beantragt,

wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie redet Veljährung ein, da seit dem Abschluss der benannten Verträge mehr als 10 Jahre

vergangen seien und mithin die absolute Veljährung bereits eingetreten seL Wegen der

weiteren Einzelheiten der Veljährungseinrede wird auf die gewechselten Schriftsätze der

Parteien hierzu verwiesen, Das Clearingverfahren würde insbesondere nicht hemmend

wirken kÖlmen, da die Beklagte bereits zuvor klar gemacht habe, dass sie .an dem Verfahren

nicht teilnehme. Außerdem betreffe die Hemmung nur die dort konkret benann~en

Aufklänmgspflichtverletzungen. Diese seien im Übrigen zu bestreiten.
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Über den Wertezuwachs sei hinreichend durch die vorgelegten Unterlagen aufgeklärt

worden. Außerdem sei auch spätestens seit dem Jahre 2005 durch das Ausbleiben der

Fälligkeitsbonusse in den Jalu-en 2003 bis 2005 klar gewesen, dass sich di~ Anlage nicht mit

der angenonmlenen Rendite von 7,8 % p.a. entwickelt habe und, dass die ausgezahlten

Beträge den Versicherungswelt schmäletn würden.

Auch aus einem Handbuch, das im Jahre 2004 an aUeAnleger mit dem Musterscmeiben aus

der Anlage B3 versandt worden sei, ginge hervor, dass alle Verträge. gemeinsam für die

Erfüllung der Garantien herangezogen würden. In dem betreffenden Schreiben sei auch auf

die Internetseite zur Veröffentlichung des Handbuchs hingewiesen worden. Im Jahre 2006 sei

ein weiteres Rundschreiben der Beklagten versandt worden (Anlage B5). Auch wurden

Newsletter verteilt (Anlage B7/B8).

Daher sei auch die relativ kurze Vetjährung bereits eingetreten.

Beratungspflichtverletzungen der Beklagten lägen nicht vor.

Der Zeuge'" habe den Kläger über die benannten Aspekte durch die Policebedingungen

der Lebensversicherung und der Verbraucherinformationen hinreichend auch zu den Risiken

der Kapitalanlagen aufgeklärt. Auch zur Lex-Konzept-Rente sei aufgeklätt worden und

Material hierzu übergeben worden. Zu keiner Zeit sei durch den Zeugen'''' gesagt

worden, dass die Rente "absolut sicher sei" und man sich um nichts künunern müsse. Aus

den Unterlagen ergäben sich konkrete Renditeprognosen auch nicht. Soweit dort

Beispielsfalle benmmt wurden, seien diese nicht objektiv unvertretbar gewesen, sondern im

Gegenteil so plausibel, dass auch der Kläger dem gefolgt sei. Es werde bestritten, dass das

behauptete Unterlassen einer gebotenen Aufklärung über das Glättungsverfahren bzw. die

poolübergreifende Reservebildung neben der Renditeerwartung des Klägers

anlageentscheidend gewesen sei. Wedel' das Glättungsverfahren noch die poolübergl'eifende

Reservebildung, die es zwn Zeitpunkt der Anlageentscheidung des Klägers im Übrigen nicht

gegeben habe, hätten negativen Einfluss auf die Renditeerwartung des Klägers haben

können. Gleichermaßen hätte dies zu einer Erhöhung der Erträge im Vergleich zu

ungeglätteten Anlagen. fUhren kÖlmen. Die Beklagte habe im Übrigen auch keine

poolübergreifende Reserve gebildet. Die Beklagte habe ein Gutachten bei der .

•• Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, in Auftrag gegeben, dass sich mit

den Ausführungen des Bundesgerichtshofs vom n.07.2012 (Az.: IV ZR 151/11) zu Fragen

der unzureichend erklärten "poolübergreifenden Reservebildung" und einer
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"Quersubventionierung" auseinandersetzt. Die Zeugen" und_konunen in dem

Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Annahme des Bundesgerichtshofs, "für alle Pools der

Beklagten [würden) (auch) gemeinsame Reserven gebildet ... mit der Folge, dass die mit der

Einmalzahlung des Klägers erwirtschaftete Rendite auch zur ,Gewährleistung von

Garantieanspl'üchen ailer anderen Versicherungsnelmler verwendet werden kann" (Urteil,

Teilziffer 60), unzutreffend sei, denn die Beklagte habe keine "poolübergreifenden

Reserven" gebildet. Eine solche Beitragsverwaltung gebe es nicht. Die Rendite des einzigen

Versicherungsnehmers bestimme sich nach der verteilungsfähigen Entwicklung des Pools

von Vennögel1swerten, die dem Vertrag des Versicherungsnelmlers zugeordnet seien. Hierzu

wird weiter ausgeführt.

Auch sei eine "Quersubventionierung", auf grund der die mit der "Eirunalzahlung des Klägers

erwirtschaftete ReIidite auch zur Gewährleistung von Garantieansplüchen aller anderen

Versicherungsne1mler verwendet werden kölme", die es überhaupt nur dann geben kalm,

wenn der tatsächliche Wert der Versicherung unterhalb des garantierten Wertes liege und

eine so entstandene Differenz auszugleichen sei, im Zeitpunkt der Anlageentscheidung des

Klägers nicht einmal abstrakt vorgesehen gewesen. Erst im Mai 1999 seien die Richtlinien

und Praktiken der Beklagten dahin ergänzt worden, um die Vornahme von Ganintieabzügen

zu ermöglichen. Vor dieser Änderung, mithin auch zum ,Zeitpunkt der Anlageentscheidung

des hiesigen Klägers seien Garantieabzüge auch nicht erfolgt. Außerdem wird zu deren

Erheblichkeit vorgetragen (BI. 9 ff. d. Schriftsatzes vom 26. November 2013).

Der Feststellungsantrag zu 3. sei unzulässig, da der Eintritt eines Schadens nicht gewiss sei

und zu diesem auch nicht dargelegt worden sei. Die vom Kläger mit dem Antrag zu 5.

geltend gemachten Rechtsverfolgungskosten seien nicht gerechtfertigt. Die Anwaltskosten

für das Anspruchsschl'eiben (Anlage K34) seien in Höhe des Ansatzes einer 2,5

Geschäftsgebühr zu bestreiten. Auch sei die Inrechnungstellung zu bestreiten. Die Kosten für

das Gütestellenverfahren seien nicht erstattullgsHihig, da der Antrag - wie dargelegt 'wurde -

bereits nach Ansicht der Beklagten wegen deren ausdrücklicher Ablehnung

rechtsmissbräuchlich sei.

Auf die weiteren Vorträge der Parteien in ihren Schriftsätzen nebst deren Anlagen wird

ausdrücklich Bezug genommen.
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E n t sc he i d U 11 g S g •.ü n d e

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die internationale Zuständigkeit des Deutschen

Gerichts gegeben. Sie folgt sowohl aus Artikel 9 Abs, 1 Buchstabe b als auch aus Artikel 16

Abs. 1 LV.m. Artikel 15 Abs. 1 Buchstabe c EuGVVO.

Die Klage ist auch begründet.

Auf den von dem Kläger weiter gestellten Hilfsantrages kam es daher nicht an.

Der Kläger hat gegen die Beklagte einen Schadenersatzanspruch wegen emer

vorvertraglichen Aufklärungspflichtverletzung gemäß ~S280, 311 Abs. 2 BGB.

1.

Der Abschluss der streitgegenständlichen kapitalbildenden Lebensversicherung ist bei

wirtschaftlicher Betrachtung ein Anlagegeschäft. Gegenüber der Renditeerwartung ist die

Versicherung des Todesfallrisikos von untergeordneter Bedeutung. Dies zeigt sich schon an

der von der Beklagten garantierten Todesfallleistung (vgI. Versicherungsschein, Anlage Kl,

BI. 212 ff. d. GA): 100 % des Rücknahmewertes von Einheiten/Anteilen des Policenwertes).

Die Beklagte ist daher nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur

Aufklärung bei Anlagegeschäften verpflichtet. Sie muss daher den Kläger bereits im Rahmen

der Vertragsverhandlungen über alle Umstände verständlich und vollständig informieren, die

für sein Anlagegeschäft von besonderer Bedeutung ist. Das gilt insbesondere ftit. die von der

Beklagten angebotene kompakte Beteiligungsform, deren Nachteile und Risiken (vgI. BGE

Urteil v. 11. Juli 2012, IV ZR 164/11 Teilziffer 53).

2.
Hinsichtlich der Erftillung der Aufklärungs- und Informationspflichten hat die Beklagte auch

rur das Verschulden des Maklers ~ach S 278 BGB einzustehen. Übernimmt

ein Vermittler mit Wissen und Wollen einer Veltragspartei Aufgaben, die typischer Weise

ihr obliegen, steht der Vermittler unabhängig von seiner etwaigen Selbstständigkeit und einer

Tätigkeit auch für den Vertragspartner in ihrem Lager) wird in ihrem Ptlichtenkreis tätig und

ist als ihre Hilfsperson zu betrachten (vgi. BGH a.a.O. Teilziffer 51) BGH Urteil v. 11. Juli
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2012, IV ZR 271/10, Teilziffer 18). Von einer solchen umfassenden Aufgabenübertragung-ist

im Rechtsstreit auszugehen. Die Beklagte hat ihre Lebensversicherung "Wealtlunaster

Kapital" unter Verzicht auf ein eigenes Veltriebssystem, ein solches hat sie jedenfalls nicht

dargelegt, über rechtlich selbstständige Vennittler, die teils auch Untervermittler waren,

veräußert, olme selbst mit den Kunden in Kontakt zu treten. Sie hat es also diesen

Vermittlern überlassen, den Versicherungsinteressenten die Angebote der Beklagten

llahezubringen, ihnen dabei die notwendigen Auskünfte zum Vertragsinhalt und zum

angebotenen Versicherungsprodukt zu geben, auftauchende Fragen hierzu zu beantwOlten

und die Verhandlung bis zum Abschluss zu führen. Den Vermittlern lagen dabei die

entsprechenden Unterlagen der Beklagten vor (vgI. auch Antragsullterlagen, Anlage K7,

Policebedingungen, Verbraucherillformationen). Daher muss die Beklagte nach S 278 BOB

auch für die Aufklärungs- und Informationsdefizite der so Tätigen Berater grundsätzlich

einstehen.

3.
a) Auf der Grundlage des unstreitigen Vortrages ist von einer Pflichtverletzung im Rahnlen

der Vertragsverhandlungen auszugehen. Die Von der Beklagten zur VerfUgung gestellten

Unterlagen waren unvollständig und informierten den Kläger nicht darüber, welche Risiken

mit der Kapitalanlage verbunden waren. Da der Berater_ unstreitig aufgrund der

Unterlagen beraten haben soll, kann das Beratungsgespl'äch nicht den dargelegten

Anlageinteressen des Klägers entsprochen haben.

Die Verbraucherinformation diente nach den Unterlagen der Parteien, die dem Gericht

vorgelegt worden sind, hingegen allein der Unterrichtung des Versicherungsnehmers über die

anderweitig geregelten für das Versicherungsverhältnis maßgeblichen Tatsachen und Rechte,

sollten dagegen nicht eine abändernde Ausgestaltung der kapitalbildenden

Lebensversicherung darstellen. Informationen sind auch keine Vertragsbedingungen.

b) Davon ausgehend, steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger über die

poolübergreifende Reservenbildung der Beklagten, die auch nach ihrem Vortrag abs~rakt

jedenfalls ab Mai 1999 möglich gewesen ist, nicht hill1'eichend aufgeklärt worden ist. Der

. Kläger hat diesbezüglich beanstandet, dass die Beklagte alle Vermägenswerte einheitlich in

ihrem Lebensversicherungsfonds verwaltet und für alle Versicherungsnehmer gemeinsame

Rücklagen bildet, so dass es auch theoretisch zu einer Quersubventionierung zwischen den
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Pools kommt. Diese Behauptung hat die Beklagte zuletzt unter Vorlage des Gutachtens der

bestritten (S. 5 des Gutachtens Anlage B9).

Da heißt es:
)}Zieldes With-Profits Funds ist, die gesamten ausschüttbaren Anlageerträge an die

Anleger als Gruppe auszukelu'en und jedem einzelnen Anleger einen fairen Anteil an

diesen Anlageetträgen auszuzahlen, während die Höhen und Tiefen der Anlagemärkte

ausgeglichen werden. Garantiekostenabzüge erlauben es dabei, die gesamten

ausschüttbaren Anlageerträge an die Versicherungsnehmer als Gruppe auszukehren,

wälu'end die zur Gewährleistung der garantierten Zahlbeträge fälliger Policen

elforderlichen Summen zwischen den einzelnen Versicherungsnehmern ve1teilt

werden. , .. "

Die Schlussfolgerung,

dass es )}daherauch weder erforderlich ist, noch von CM für verschiedene Pools ...

gemeinsame Reserven .,. zur Gewährleistung von Garantieansprüchen aller anderen

Versicherungsnehmer (BGH-Urteile vom 11. Juli 2012) in dem Sinne gebildet

(werden), dass Teile der Prämien der Versicherungsnehmer oder der mit den Prämien

erwirtschafteten Erträge innerhalb des With-Profits Funds in Rückstellungen

überführt "verden",

kann nicht geteilt werden.
Delill auch diese Behauptung verweist lediglich darauf, dass die als Einmalzahlung

erbrachten Vermögenswerte im Lebensversicherungsfonds der Beklagten zusammengefasst

werden. Daran ände1t auch der Vortrag nichts, dass die zur Elfüllwlg der Garantieansprüche

der Anleger auf die einzelnen Pools gebildeten Reserven zurückgegriffen werde. Denn

schließlich hat die Beklagte eingeräumt, dass es abstrakt ab Mai 1999 die Möglichkeit

gegeben hat, dass es zur Erfüllung von Garantien zu einer Quersubventionierung kommen

kann. Dazu habe es Richtlinien und Praktiken der Beklagten gegeben. Denn, so auch die

Beklagte, kömlen Garantien bei ungünstigen Marktbedingungen dazu führen, dass

Auszahlungen auf Policen (z. B. bei Fälligkeit) größer sind, als der faire Anteil der Police an

den Vel'mögenswerten im With-Profits Funds. In dem Gutachten auf S. 6 wurde dazu

deswegen auch weiter ausgefülut, dass in Abhängigkeit von den im jeweiligen Zeitpunkt

geltenden Richtlinien und Praktiken des With-Profits Funds diese garantierten Zahlungen,
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die über den fairen Anteil hinaus gehen, aus dem freien Ve1'1nögenbedient werden können

oder von dem Überschuss abgezogen werden können, der zur Ausschüttung an anderen

Policen zur VerHigung steht. Auf S. 9 wurde Hir Vertragsfälle vor Juli 2001 hierzu

ausgeHihrt, dass es vOr Mai 1999 keine Richtlinie und Praktiken hierzu von der Beklagten

gegeben habe, die derartige Garantieabzttge vorgesehen hätten. Die Pools mit garantiertem

Wertzuwachs sollten aber nach dem Vertrag des Klägers nicht an den Gesamterträgen des

With-Profits Funds beteiligt oder sonst davon abhängen. Daher war auch eine

Quersubventionierung zwischen einem Pool mit garantiertem Wertzuwachs und dem übrigen

With.Profits Funds auszuschließen.

Spätestens als die Richtlinie im Mai 1999 geändert wurde, um die Vornahme von

Garantieabzügen und Glättungen zu ermöglichen, hätte der Kläger entsprechend informiert

werden müssen.

c) Es handelte sich dabei auch nicht um eine Unwesentlichkeit.

Denn der Hauptgrund Hir diese Änderung der Richtlinien bestand schließlich darin,

sicherzustellen, dass die Beklagte im Einklang entsprechend dem im With-Profits Leitfaden

niedergeschriebenen Ziel handeln konnte, d. h. ,,'" Jeder Generation von

Versicherungsnehmern ihren geglätteten Vermögensanteil ... nach Berücksichtigung ...

eines zur Aufrechterhaltung der langfristigen flllanziellen Stärke von Clerical Medieal

benötigten Beitrags zurückzugeben". Anders formuliert wurde hiermit eine Richtlinie zur

Vornahme von Abzügen von dem ausschüttungsfahigen Überschuss eingeführt, fUr den Fall,

dass erhebliche Garantiekosten entstehen würden, die aus dem freien Vermögen des With-

Profits Funds oder durch andere Maßnahmen nicht vollständig bedient werden können. Zwar

wird weiter von der Beklagten ausgeführt, dass vor Ende des Jahres 2002 keinerlei

Gal'antieabzüge für Policen vorgenommen worden seien, die in einem Pool mit garantiertem

Wertezuwachs investiert waren und es in diesem Zeitraum daher keine Quersubventionierung

zwischen einem Pool mit garantiertem Wertezuwachs und dem übrigen With-Profits Funds

gegeben habe. Gleichwohl bestand bereits die erkannte Gefahr hierfür. Bei der Abänderung

der Richtlinien handelte es sich auch um eine entscheidende Änderung der Praxis der

Beklagten. Denn - wie sie auch mit dem benannten Gutachten der Whtschaftsprüfer -

_ ausfUhrte, erfolgte eine Änderung der vormaligen, . ausgeschlossenen

Quersubventionierung in eine nunmehr fiir alle Verträge geltendes Glättungsverfahren mit

den möglichen Garantieabzügen, seien diese auch (nur) tur die FäHe vorgesehen, in denen

der tatsächliche Wert der Versicherungen unter denen des garantierten Wertes liegen, Denn,

wenn es zum so beschriebenen Werteverfall kommt, sind sämtliche betreffende
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Versicherungen auszugleichen. dass es sich dabei nicht um erhebliche Beträge handeln kann,

kann auch nicht nachvollzogen werden, Jedenfalls aber führen entsprechende Rücklagen zu

einem WerteverIust bei Berechnung der einzelnen Anteile, die so für den Kläger nicht

vorgesehen waren. Daher kaml auch nicht mit der Beklagten davon ausgegangen werden,

dass diese Art der Änderung in den Richtlinien und der Praxis der Beklagten nicht :fi1rden

Anleger und hier auch den Kläger entscheidend gewesen ist.

Dem Kläger hätte deswegen vor Vertragsannahme die Möglichkeit gegeben werden müssen,

seine Anlageentscheidung auch zu diesem Punkt zu überdenken.

Die Police des Klägers wurde erst Ende Juni 1999 durch die Beklagte angenommen und zwar

nach dem sie die damaligen Richtlinien und Praktiken zur Vornahme von Garantieabzügen

abgeändert hat.

4,

Dem Kläger ist durch den Abschluss des Lebensversicherungsvel'trages ein Schaden

entstanden. Dieser liegt in der Belastung mit dem rur den Kläger nachteiligen Vertrag, Nach

ständiger Rechtsprechung des BGH ist der Anleger, der aufgrund einer fehlerhaften

Information eine für ilm nachteilige Kapitalanlage erworben hat, in der Regel bereits durch

deren Erwerb geschädigt (vgl. BGH a.a.O" Teilziffer 64). Zwar setzt der auf

Rückabwicklung des Vertrages aufgrund der Verletzung von Aufklärungspflichten gerichtete

Schadenersatzanspruch nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einen

Vermögensschaden voraus. Hierfür genügt aber jeder wirtschaftliche Nachteil, der für den

Gläubiger mit dem aufgrund der Aufklärungspflichtverletzllng eingegangenen Vertrag

verbunden ist, so die nachhaltige Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Dispositionsfl'eihdt.

Wer durch ein haftungsbegründendes Verhalten zum Abschluss eines Vertrages verleitet

wird, den er ohne dieses Verhalten nicht geschlossen hätte, kann auch bei objektiver

Werthalti~keit von Leistung und Gegenleistung einen Vermögensschaden dadurch erleiden,

dass die Leistung ftir seine Zwecke nicht brauchbar ist.

Der Kläger hat darüber hinaus auch vorgetragen, dass es zum Wertefall seiner Anteile

gekommen ist und er deswegen die von ihm dargelegten Darlehensverbindlichkeiten, zu

deren Eingehen er aufgrund der Versprechen der Beklagten veranlasst worden ist, alleine

tragen muss und bereits tragen musste,
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Daher ist der Vertrag flir den Kläger trotz bestehender Erfüllungsansprüche nachteilig, da er

ihn nicht nur theoretisch, sondern auch tatsächlich in seiner wirtschaftlichen

Dispositionsfreiheit beeinträchtigt.

5.

Die Aufklärungspflichtverletzung ist für den Abschluss des Lebellsversicherungsvertrages

tll'sächlich. Für den Ursachenzusammenhang zwischen einer fehlerhaften Aufklärung und der

Anlageentscheidung spricht eine durch die LebellserfahlUng begründete. tatsächliche

Vermutung (BGR a.a.O. Teilziffer 64 m.w.N.). Die Beklagte konnte diese Vermutung durch

einfaches Bestreiten nicht entkräften.

6.
Dem Schadenersatzanspruch des Klägers steht die Veljähnmgseinrede der Beklagten nicht

entgegen. Da der Kläger verlangt, so gestellt zu werden, als hätte er den

Lebensversicherungsvertrag nicht geschlossen, greift die allgemeine veljälu'ungsrechtliche

Regelung der SS 195 ff. BGB ein. Die Veljährung beginnt nach S 199 Abs. 1 Ni'. 2 BGB mit

dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und in dem der Gläubiger von

den anspruchsbegl'ündenden Umständen Kelmtnis erlangt hat. Damit ist der

Schadenersatzanspruch des Klägers objektiv mit dem Abschluss des für ilm wittschaftlich

nachteiligen Lebensversicherungsvel'trages entstanden, hier also im Jahr 1999. Über die

Frage der pool übergreifenden Reservebildung konnte der Kläger Kenntnis erst mit den

Urteilen des BGH vom 11. Juli 2012 erlangen. Aber selbst wenn objektiv auf die 10.jährige

Veljälu'ungsfrist abgestellt wurde, ist Veljährung noch rechtzeitig durch Klageerhebung

erfolgt. Denn, wie bereits 1mTermin zU!'letzten mündlichen Verhandlung ausgefülut, konnte

das VOI11 Kläger angestrebte Clearlngverfahren mit Güteantrag des Klägers vom 28.12.2011

die absolute Veljährungsfrist VOll10 Jahren, die hier mit der Verjälu'ungsregelungsänderung

im Januar 2002 zu laufen begatm, gehelnmt werden, da dort u.a. auch der Vorwmf erhoben

worden ist, dass der Kläger darauf hinzuweisen gewesen wäre, dass die in den einzelnen

Pools gebildeten Rücklagen nicht nach Pools getrennt verwaltet, sondern einem einheitlichen

"Rücklagentopf' zugeführt werden, aus dem insbesondere Garantiezahlungen fur. die

jeweiligen Pools vorgenommen werden, sodass es wirtschaftlich betrachtet, zur

Quersubventionierung zwischen den Pools kommen könne (vgI. dortigen Antrag).
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Dass Das Clearingverfahren treuwidrig angestrebt wurde, kann nicht festgestellt werden-es

242 BGB). Es ist insbesondere nicht nachzuvollziehen, in wieweit die Einhaltung eines

Güteverfahrens dlll'ch die Erklärung des Anspruchsgegners im Vorfeld, an einem solchen

Verfahren nicht teilzunehmen, rechtsmissbräuchlich sein soll, wenn dieser, wovon im

Streitfall auch auszugehen ist, den Antrag riebst Begründung noch nicht kennen kann. Dabei

kann dahinstehen, ob die Vorwürfe grundsätzlich schon bekannt waren, weil das Verfahren

im Einzelnen beurteilt werden muss und es schließlich auch gerade unter Beteiligung einer

Schiedsstelle zu Hinweisen und Gütevorschlägen kOl11lnenkallli, die jedenfalls nicht von

Vornherein als rechtsmissbräuchlich angesehen werden können, Das gilt aus Sicht des

Gerichts gerade auch daIm, wenn die Verjährung in der Sache droht.

7.

Schadensumfang

Der Schaden ist der Höhe nach nachvollziehbar dargelegt worden. Der Klageantrag zu 1.

setzt sich aus dem bei Erwerb der Anlage eingesetzten Eigenkapital und aus den

Fehlbeträgen zusammen, die der Kläger der Bank gegenüber auszugleichen hatte (vgl.

Tabelle S. 34 d. Klage).

8.
Auch soweit die Parteien über die Zulässigkeit des Klageantrags zu 3. streiten, wonach der

Kläger die Feststellung verlangt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche

nach dem 01.1 0.2012 weiter entstehende Schäden zu ersetzen, die im Zusammenhang mit

den benamüen Darlehensverträgen entstanden sind, kann nicht anders, wie geschehen,

entschieden werden. Denn es stellt nach der Rechtsprechung des OLG Brandenburg einen

feststellbaren Schaden nach ~ 249 BGB dar, wenn es um die Belastung mit auch zukünftig

bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Bank geht und daher künftige Schadensfolgen,

sei sie auch nur entfernt möglich, entstehen. Solche künftigen Schadensfolgen sind hier nicht

nur möglich, sondelll - und damit ist das Feststellungsbegehren auch begründet -

wahrscheinlich.

9.

Der streitige Schadensumfang zum Klageantrag zu 5. ist ebenfalls begründet. Zwar ist die

Zahlung bzw. die in Rechnungsstellung der außergerichtlichen Anwaltskosten im Streit. Da

die Beklagte jedoch vorgerichtlich zur Zahlung bereits aufgefordert war und eine Zahlung
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bereits dem Gnmde abgelehnt wurde, weil ein Anspruch im Streitfall nicht bestünde, muss

sich der Kläger nicht auf einen Befreiungsanspruch verweisen lassen, sondern kann Zahlung
beanspruchen (~ 257 BGB).

Soweit die Beklagte die Gebührenhöhe bestreitet, kommt es im Streitfall darauf nicht an, da

die Gebührenhöhe im Mandatsverhältnis angefallen ist und nicht zwischen Gläubiger und

Schuldner eines Schadenersatzprozesses zu klären ist. Anderes würde nur gelten, soweit

nicht auf gesetzlicher Grundlage abgerechnet wurde. Das trifft im Streitfall aber nicht zu. Der

Ersatzpflicht der Beklagten wurden der Geschäftswert und die Gebühren zugrunde gelegt, die

dem Streitverhältnis der Parteien entsprechen (vgl. Grüneberg in Palandt, 73. Aufl., Rz. 57 zu
S 249 BGB).

Auch die Kosten des Güteantrages sind als Folgekosten (99 280, 286 BBG) zu erstatten.
Diese sind der Höhe nach nicht streitig.

10.

Der Kläger kann auch die Feststellung verlangen, dass sich die Beklagte in Annahmeverzug

hinsichtlich der Übertragung seiner Rechte und Ansprüche aus der Lebensversicherung

befindet. Die Beklagte ist jedenfalls dadurch in Verzug geraten, da sie die mit der

Klageschrift angebotene Übertragung und Abtretung aller Rechte nicht angenommen hat.

Die Zinsentscheidung beruht auf SS 286, 288 BGB.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus 99 91, 709 ZPO.

Freitag


